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Kommentar Thomet zum Konkordat über die

wohnörtliche Unterstützung

Der beliebte Kommentar Thomet ist leider vergriffen. Wir beabsichtigen, durch
Offsetdruck eine Nachlieferung herzustellen. Der Verfasser hat in unserer
Zeitschrift seit 1961 zahlreiche Erläuterungen, Stellungnahmen und Gutachten zum
Konkordat publiziert. Dem Nachdruck soll ein Anhang beigefügt werden, in dem
auf diese Erweiterungen zum Kommentar hingewiesen wird. Die Mitglieder der
Schweizerischen Konferenz für öffentliche Fürsorge sind durch Zirkularschreiben
eingeladen worden, ihre Bestellungen bis 15. April 1968 einzureichen, damit die
Höhe dieser zweiten Auflage bestimmt werden kann. Von Bedeutung ist, daß
der vorgenannte Anhang zum Nachdruck auch separat zu beziehen sein wird.
Der Preis steht noch nicht fest. Wir verweisen auf die diesbezüglichen Angaben
in einer der nächsten Nummern unseres Blattes.

Rechtsentscheide

Kann der Richter die fortgesetzte Vernachlässigung von Unterstützungspflichten zwischen

Klageatihebung und Urteilsfällung berücksichtigen?

Das Delikt der Vernachlässigung von Unterstützungspflichten gemäß Art. 217
StGB ist seit der Revision des eidgenössischen Strafgesetzbuches vom 5. Oktober
1950 ein Antragsdelikt. Das Antragsrecht steht neben den Verletzten auch den
vom Kanton bezeichneten Behörden zu (Art. 217 Ziff. 2 StGB). Die meisten
Kantone haben von diesem neu eingeräumten Antragsrecht der Behörden
Gebrauch gemacht, denn vielfach sind die Behörden gezwungen, den Klageweg zu
beschreiten, weil die Berechtigten sich zur strafrechtlichen Verfolgung nicht
entschließen können. Der Strafantrag dient nicht allein der Eintreibung einer Forderung,

sondern er soll den Anstoß zur Sühne für geschehenes Unrecht geben und
kann daher an sich von einer Behörde, die über fremde Interessen zu wachen hat,
ebensogut gestellt werden wie vom Geschädigten oder Verletzten selbst. Es dient
deshalb Art. 217 Ziff. 2 StGB nicht ausschließlich und in erster Linie den Interessen
der Armenkasse, sondern dem Unterhalts- oder Unterstützungsberechtigten selber.
Aus diesem Grunde sind nicht bloß die Armenpflegen, welche an Stelle des Pflichtigen

unterstützen müssen, antragsberechtigt, sondern sämtliche Behörden, welche
zur Wahrung der Interessen des Unterhalts- oder Unterstützungsberechtigten am
besten berufen sind (BGE 78 IV 95). Es liegt daher nahe, auch der
Vormundschaftsbehörde das Strafantragsrecht nach Art. 217 Ziff. 2 StGB zuzuweisen, und
die Mehrzahl der Kantone hat sie denn auch als antragsberechtigt bezeichnet.

Der Strafantrag bewirkt in vielen Fällen, daß pflichtvergessene Unterhalts- oder
Alimentenschuldner ihren Familienpflichten wieder nachkommen. Leider muß
auch festgestellt werden, daß öfters eine Strafklage wegen Vernachlässigung von
Unterstützungspflichten nicht den erwarteten Erfolg zeitigt, so daß der Richter
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